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Steuertipp 9/2012 

 

Porto, durchlaufender Posten oder Entgelt? 
 
Werbeagenturen, Lettershops etc. übernehmen u. a. den Versand von Prospekten, 
Flyern usw. für ihre Kunden. Dabei wird das Porto zunächst verauslagt und den Kun-
den anschließend weiterberechnet. Umsatzsteuerlich ist zu differenzieren, ob die Wei-
terbelastung des Portos einen durchlaufenden Posten oder einen steuerpflichtigen Be-
standteil des Entgelts darstellt. 
 
Neue Verwaltungsanweisung 
Nach Ansicht der Oberfinanzdirektion (OFD) Frankfurt a. M. kann das Porto nur als 
durchlaufender Posten behandelt werden, wenn der Kunde in Rechtsbeziehungen zur 
Deutschen Post AG tritt. Dies setzt voraus, dass der Kunde als Absender auf dem Brief 
vermerkt ist. Die Weiterbelastung des Portos ist damit als durchlaufender Posten zu 
behandeln, wenn das Unternehmen Briefe für den Auftraggeber versendet, das Porto 
verauslagt und der Auftraggeber als Absender auf den Briefen genannt ist. Ferner 
dann, wenn der Auftraggeber sich als Großkunde bei der Deutschen Post AG anmel-
det, die Briefe dort einliefert und er als Absender angegeben wird. Verwenden die Un-
ternehmen ihren eigenen Freistempler, so stellt die Weiterbelastung des Portos einen 
durchlaufenden Posten dar, wenn das Unternehmen in den Stempel das sogenannte 
"Klischee" des Auftraggebers einsetzt oder auf andere Weise den Kunden, z. B. durch 
Absenderaufkleber oder Aufdruck des Absenders auf den Umschlag, als eigentlichen 
Absender kennzeichnet. 
 
Konsequenz 
Seitdem die generelle Steuerbefreiung der Post mit Wirkung vom 1.7.2010 entfallen 
ist, unterliegen Geschäftsbriefe regelmäßig der Umsatzsteuer. Wird der Bruttobetrag 
nun weiterbelastet und handelt es sich hierbei um einen durchlaufenden Posten, darf 
die in diesem Betrag enthaltene Umsatzsteuer nicht gesondert ausgewiesen werden. 
Wird dies nicht beachtet, so schuldet das versendende Unternehmen diese Umsatz-
steuer, zusätzlich zu der Umsatzsteuer, die für die eigene Dienstleistung fällig wird. 
Den Kunden kann der Vorsteuerabzug aus der Rechnung der Post ermöglicht werden, 
indem ihnen die Originalrechnung der Post ebenfalls weitergeleitet wird. 
 
 
 
 
 


